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Die Abgeordneten zum Nationalrat Anschober, Freunde und 

Freundinnen haben am 10.5.1991 an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage mit der Nr. 1025/J, betreffend 

schwerer wirtschaftlicher Schäden in Gärtnereien wegen 

Pestizidspuren im Grundwasser g~richtet, die folgenden 

Wortlaut hat: 

"1. Über welche Gärtnereien liegen dem Landwirtschafts­

minister Berichte über ein Blumensterben vor, das mit 

hoher Wahrscheinlichkeit durch Pestizidkonzentrationen im 

Grundwasser ver~rsacht wurde? 
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2. Liegen dem Landwirtschaftsminister auch Berichte über die 

konkreten Schadenssummen bzw. über die konkreten in den 

einzelnen Fällen gemessenen Schadstoffwerte vor? 

3. Karn es in einzelnen Fällen bereits zu Schadensersatz~ 

ansprüchen seitens der betroffenen Gärtner? 

4. Wurde in diesen Fällen bereits eine Musterentscheidung 

getroffen? 

5. Sind nach Meinung des Landwirtschaftsministers die 

jeweiligen Verursacher, nämlich die angrenzenden 

Landwirte, für den entstandenen Schaden haftbar zu 

machen? 

6. Welche Maßnahmen gedenkt der Landwirtschaftsminister zu 

ergreifen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu 

verhindern?" 

Diese Anfrage beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Zu den Fragen 1 - 4: 

Im Jahre 1984 wurde dem Bundesministerium für Land- und 

Forstwirtschaft mitgeteilt, daß es in der Gärtnerei des Herrn 

Günther Mattl in St.Veit an der Gölsen zu einern Pflanzen­

sterben gekommen ,ist, das durch Herbizidkonzentrationen im 

Grundwasser verursacht wurde. Es wurde damals die Vermutung 

erhoben, daß die verunreinigung des Grundwassers durch die 

Unkrautbekämpfung der ÖBB im Bereich des Bahnhofes St.Veit an 

der Gölsen verursacht wurde. Mit Urteil des Landesgerichtes 

St.pölten vorn 20.8.1987, GZH. 4 Cg 75/86, wurde der Schaden­

ersatzanspruch des Herrn Günther Mattl gegen die ÖBB als dem 

Grunde nach zu Recht bestehend festgestellt und ein Teil­

betrag von S 295.446,40 als Ersatz der Pflanzenschäden 
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zugesprochen. Eine Festsetzung der H6hedes weiter geltend 

gemachten Schadens an verseuchter Humuserde im beantragten 

Ausmaß von S 200.000,-- blieb dem Endurteil vorbehalten. Vom 

zwischenzeitigen Vorliegen des Endurteiles hat das Bundes­

ministerium für Land- und Forstwirtschaft keine Kenntnis. Der 

bisherigen Urteilsbegründung folgend, ist davon auszugehen, 

daß die vom Kläger geltend gemachten Herbizidschäden daratif 

zurückzuführen sind, daß im Zuge der Unkrautbekämpfung auf 

dem der Gärtnerei des Klägers benachbarten Bahnk6rper Pflan­

zengifte in überh6hter Dosierung angewendet wurden, die in 

weiterer Folge ins Grundwasser gelangten, das zu Bewässerung 

des Gärtnereibetriebes verwendet wurde. 

Zu den Fragen 5 und 6: 

Die Landwirte trifft einerseits das gegen jedermann geltende, 

im § 31 WRG fixierte Reinhaltungsgebot der Gewässer ein­

schließlich des Grundwassers, andererseits sind sie seit der 

WRG-Novelle verpflichtet, bei einer über das ordnungsgemäße 

Ausmaß hinausgehenden land- und forstwirtschaftlichen 

Bodennutzung um wasserrechtliche B~willigung anzusuchen. 

Als ordnungsgemäße land~ und forstwirtschaftliche Boden­

nutzung wird jene definiert, die unter Einhaltung ~er bezug­

habenden Rechtsvorschriften in Berücksichtigung der Standort­

gegebenheiten, insbesondere betreffend Chemikalien, Pflanzen­

schutz und Düngemittel, Klärschlamm, Bodenschutz und Wald­

behandlung, sowie'besonderer wasserrechtlicher Anordnung 

erfolgt. 

Weiters stellt gem. § 32 Abs. 2 lit e und g WRG das Aus­

bringen bestimmter Mengen von Düngemittel und Herbizideri 

jedenfalls eine wasserrechtlich bewilligungspflichtige 

Maßnahme dar. 
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Wenn die zur Vermeidung einer Gewässerverunreinigung erfor­

derlichen Maßnahmen nicht oder nicht rechtzeitig getroffen 

werden, so hat die Wasserrechtsbehörde die entsprechenden 

Maßnahmen dem Verpflichteten aufzutragen oder bei Gefahr im 

Verzuge unmittelbar anzuordnen bzw. gegen Ersatz der Kosten 

durch den Verpflichteten nötigenfalls unverzüglich durch­

führen zu lassen (§ 31 Abs. 3 WRG). 

Daraus folgt, daß ein Landwirt, der Verursacher für die 

Verunreinigung von Gewässern ist, zum Kostenersatz für 

getroffene Maßnahmen primär nach den Bestimmungen des WRG 

herangezogen werden kann. 

weiters ist gemäß § 26 WRG der wasserberechtigte nach den 

Vorschriften der §§ 1293 ff ABGB zum Ersatz des Schadens, der 

aus dem Bestand oder Betrieb einer Wasserbenutzungsanlage 

entsteht, verpflichtet. 

Letzlich ist es möglich, über einen Verursacher im Sinne des 

§ 31 Abs. 3 WRG Verwaltungsstrafen in der Höhe bis zu 

S 100.000,-- (§ 137 Abs. 3 lit c WRG) und bei auffallender 

Sorglosigkeit in der Höhe bis zu S 500.000,-- (§ 137 Abs. 5 

lit b WRG) zu verhängen. 

Der Bundesminister: 
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